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Bescheinigung über vorläufige Zuchtbewertung 
gemäß Corona-Notverordnung des SV 
Der Deutsche Schäferhund  Rüde  Hündin 

Name:      

Zuchtbuchnummer:       

  Stockhaar  Langstockhaar mit Unterwolle 

Ident.-Nummer:       

Eigentümer(in) 
(Anschrift): 

      

      

E-Mail:       

Mitgliedsnummer:       

wurde mir zur Einzelabnahme für die Erlangung einer vorläufigen Zuchtbewertung gemäß der derzeit geltenden 
Corona-Notverordnung des SV vorgeführt. 
 

Der oben genannte Hund erhält folgende Bewertung: 
 vorzüglich 
 sehr gut 
 gut 
 ausreichend 
 ungenügend* 

*Nachzuchteintragungssperre wird beantragt (falls zutreffend, bitte nachstehend Grund angeben) 

      

 

Feststellungen: 

Größe:       

Brusttiefe:       

Feststellung zum Gebiss:       

 

Bei Erreichen einer Zuchtbewertung G, SG oder V wird eine vorläufige Zuchtbewertung vergeben. Diese vorläufige 
Zuchtbewertung ist auf 6 Monate begrenzt und kann, sofern weiterhin ein Verbot für die Durchführung von Zucht-
schauen besteht, auf Antrag an das Zuchtbuchamt verlängert werden. Nach Ablauf der Frist muss für den weiteren 
Zuchteinsatz eine Mindestzuchtbewertung „gut“ auf einer Zuchtschau des SV nachgewiesen werden. 

      
Ort, Datum 

 

        
Name Zuchtrichter(in)  Unterschrift Zuchtrichter(in) 

 

Bitte dreifach ausfertigen: 
1 Exemplar für den Eigentümer des Hundes 
1 Exemplar für den Zuchtrichter 
1 Exemplar für das Zuchtbuchamt 


